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1 Einleitung

Bis zum heutigen Tag ist eine deutliche 
Diskrepanz zwischen der Berücksichtigung 
der biotischen und der abiotischen Schutz-
güter in der Umsetzungspraxis des Natur-
schutzes zu verzeichnen. Im folgenden 
Beitrag werden die historische Entwicklung 
des Geotopschutzes und der relativ jungen 
Geoparkbewegung aufgezeigt, die Konse-
quenzen erläutert, die sich aus der gerin-
geren Integration des Geotopschutzes in 
Naturschutzstrategien ergeben, und aktu-
elle Entwicklungen des Geotopschutzes 
dargestellt. Hierbei wird ein besonderer 
Fokus auf das Spannungsfeld zwischen 
Schutz und Nutzung gelegt, v. a. bei der 
Integration von Geotopen in geotouristi-
sche Angebote. Zudem werden Hinweise 
für eine Ausgestaltung geowissenschaftli-
cher Umweltbildungsmaßnahmen gege-
ben. Als Fallbeispiele dienen der Geopark 
Schwäbische Alb sowie Geoparks und Maß-
nahmen des Geotopschutzes in Frankreich. 
Hierzu konnten eigene Erfahrungen ein-
fließen und auch unveröffentlichte Quellen 
ausgewertet werden. 

2 Begriffsabgrenzungen

Der Begriff des Geoptops wurde erst in den 
1990er Jahren in seiner heutigen Form 
eingeführt (Wardenbach et al. 2009: 496). 
Um seine einheitliche Verwendung sicher-
zustellen, legte die Ad-Hoc-AG Geotop-
schutz (1996) die folgenden Definitionen 

vor: „Geotope sind erdgeschichtliche Bil-
dungen der unbelebten Natur, die Erkennt-
nisse über die Entwicklung der Erde oder 
des Lebens vermitteln. Sie umfassen Auf-
schlüsse von Gesteinen, Böden, Mineralien 
und Fossilien sowie einzelne Naturschöp-
fungen und natürliche Landschaftsteile. 

Schutzwürdige Geotope sind jene, die 
sich durch ihre besondere erdgeschicht-
liche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart oder 
Schönheit auszeichnen. Für Wissenschaft, 
Forschung und Lehre sowie für Natur- und 
Heimatkunde sind sie Dokumente von be-
sonderem Wert. Sie können insbesondere 
dann, wenn sie gefährdet sind und ver-
gleichbare Geotope zum Ausgleich nicht 
zur Verfügung stehen, eines rechtlichen 
Schutzes bedürfen.“

Ebenfalls 1996 veröffentlichte das Bun-
desamt für Naturschutz die Arbeitsanlei-
tung Geotopschutz, die als Basis einer ein-
heitlichen Erfassung der Geotope in der 
Bundesrepublik dient.

3 Geotopschutz als Stiefkind des 
Naturschutzes

Zur Rolle der Geodiversität im Naturschutz 
schreibt Matthews:„There is an urgent 
need to accentuate the principle that nat-
ural diversity is composed of both geodi-
versity and biodiversity, and that proficient 
conservation requires a holistic approach 
that views nature as a complex interaction 
of biodiversity and geodiversity pattern and 
process“ (Matthews 2014: 57). Bereits 

über ein Jahrzehnt früher forderte Jedicke 
(2001: 59), Geodiversität gleichberechtigt 
der Biodiversität gegenüberzustellen und 
beides unter dem Oberbegriff der Öko-
diversität als umfassendes naturschutz-
fachliches Schutzgut zu berücksichtigen.

3.1 Geotopschutz in Deutschland

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
werden (Kultur-)Landschaft und Böden als 
schutzwürdig zur dauerhaften Sicherung 
des Erholungswertes und der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes genannt. Dahingegen erhalten schutz-
würdige Elemente unserer Erdgeschichte 
keinen automatischen und gesetzlich ab-
gesicherten Schutz. So fehlen etwa in der 
aktuellen Fassung des BNatSchG die Be-
griffe „Geotop“ und „Geotopschutz“. Ge-
schützt werden Geotope daher nur, sofern 
sie aufgrund ihrer Lebensraumfunktion als 
schutzwürdige Biotope nach § 30 BNatSchG 
eingestuft werden können (etwa im Fall 
von Fels- und Steilküsten) oder sofern sie 
aufgrund „ihrer Seltenheit, besonderen 
Eigenart oder hervorragenden Schönheit“ 
(§ 23 BNatSchG) als Naturdenkmal ausge-
wiesen werden. Prinzipiell können Geoto-
pe auch über die Zielbestimmung „Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie Erholungs-
wert von Natur- und Landschaft“ (§ 1, Abs. 
1, Nr. 3) geschützt werden. Ferner können 
Geotope quasi „automatisch“ mitgeschützt 
sein, wenn sich Geoparks mit Großschutz-
gebieten überlagern, was bei 15 der 16 
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To this day, there is a clear discrepancy between the protection 
of biotic and abiotic subjects of protection, both at the national 
and international level. The increasing threat to the geological 
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2017, plays an important role together with adequate geotour-
ism and geodidatic offers
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deutschen Geoparks der Fall ist (Megerle 
& Pietsch 2017b), oder wenn sich Geo tope 
in der Gebietskulisse sonstiger Schutz-
gebiete (wie etwa Naturschutzgebiete) 
befinden.

Zeugen der Erdgeschichte wie Drumlins, 
Toteislöcher oder Dolinen sind daher nicht 
automatisch bundesweit geschützt, ob-
gleich sie aufgrund ihrer Entstehungsge-
schichte nahezu nie ausgleichbar sind und 
der Verlust eines derartigen Geotops immer 
auch einen Verlust an Informationen zur 
Erdgeschichte bedeutet. Ziel des Geotop-
schutzes sollte daher der Erhalt dieser 
Strukturen sein, als „Archive der Erdge-
schichte“ für Wissenschaft und Lehre sowie 
für die breite Öffentlichkeit. 

Nachdem Jedicke (2001: 59) bereits 
eine gleichwertige Berücksichtigung von 
Bio- und Geodiversität gefordert hatte, 
nannte Mengel (2007) explizit „Gestein 
und Boden“ als Handlungsgegenstand der 
Naturschutzgesetzgebung und regte an, 
Naturschutz umfassend zu verstehen (z. B. 
durch Hereinnahme von Landschaft als 
Schutzgut) und im Profil zu schärfen (z. B. 
durch Berücksichtigung abiotischer Schutz-
güter). Dies wurde jedoch in der Novellie-

rung des BNatSchG 2009 nur eingeschränkt 
umgesetzt. Boden und Bodendenkmäler 
sind enthalten, Gesteine bzw. Geotope da-
gegen nicht. 

Einige Landesnaturschutzgesetze 
(LNatSchG) gehen über die Regelungen 
des BNatSchG hinaus und nehmen schutz-
würdige Geotope auf, ohne dass diese Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen bieten 
müssen. Exemplarisch hierfür kann Baden-
Württemberg stehen.

In Ergänzung zum BNatSchG sind in 
Baden-Württemberg nach § 33 des Geset-
zes des zum Schutz der Natur und zur Pfle-
ge der Landschaft (NatSchG) auch Dolinen 
und Höhlen sowie Hohlwege als besonders 
geschützte Biotope eingestuft. Fossilien 
oder Fossilfundstellen sowie Naturgebilde 
wie Findlinge können in Baden-Württem-
berg nach dem Landesdenkmalschutzge-
setz (LDSchG) als Grabungsschutzgebiet 
oder Kulturdenkmal geschützt werden.

Abb. 1: Anteile der Geotope an den Naturdenkmalen in Baden-Württemberg (eigene Darstellung basierend 
auf den Geotopsteckbriefen der vier Regierungsbezirke Schöttle 2007, 2005, 2000 und Burgmeister & 
Schöttle 2002).

Abb. 2: Geschützte und schutzwürdige Geotope in Baden-Württemberg (eigene Darstellung basierend auf den Geotopsteckbriefen der vier Regierungsbezirke 
Schöttle 2007, 2005, 2000 und Burgmeister & Schöttle 2002).

51  (04)  |  2019 |  NATURSCHUTZ und L andschaf tsplanung  175

Heidi Megerle und Dana Pietsch, Geotopschutz als Stiefkind des Naturschutzes



O
riginalarbeit

Dennoch waren 2012 lediglich 11 % der 
baden-württembergischen Naturdenkmale 
Geotope (Abb. 1); das Umweltministerium 
(2017) spricht in dem Zusammenhang von 
„rechtlichen Defiziten beim Geotopschutz“. 
Eine systematische und umfassende geo-
wissenschaftliche Erfassung und Bewer-
tung der Geotope erfolgte lange Zeit nicht, 
so dass Geotopschutz meist auf behörd-
licher oder privater Initiative beruhte (BfN 
1996: 3) und somit teilweise dem Zufall 
überlassen war.

Noch kritischer ist die Situation bei den 
anthropogenen Geotopen, worunter v. a. 
Rohstoffabbaustätten zu verstehen sind. 
Diese bieten häufig als „Fenster in der 
Landschaft“ einen Einblick in ansonsten 
verborgene Gesteinsschichten. Zudem sind 
sie Lebensraum für bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten. Dennoch werden sie meist 
eher als „Wunden in der Landschaft“ an-
gesehen. Nur so ist es zu erklären, dass eine 
weltweit bedeutende Fossilfundstätte wie 
die Grube Messel als Abfalldeponie in der 
Diskussion war (Wardenbach et al. 2009: 
497) und sich mit der ebenfalls internati-
onal bedeutsamen Fossilfundstätte in Holz-
maden lediglich ein anthropogenes Geotop 
unter den zwölf sogenannten Nationalen 
Geotopen in Baden-Württemberg wieder-
findet (Akademie für Geowissenschaften 
und Geotechnologien 2017). 

Abb. 2 zeigt das Missverhältnis der ge-
schützten zu den schutzwürdigen Geoto-
pen für Baden-Württemberg insgesamt 
sowie für die vier Regierungsbezirke. Deut-
lich wird hier auch, dass die erfassten Ka-
tegorien nahezu keine anthropogenen 
Geotope enthalten.

Die Detailkartierung von über 400 Geo-
topen im Geopark Schwäbische Alb im 
Rahmen des Geotopmanagementkonzeptes 
(Pietsch & Huth 2017) zeigte, dass der 
überwiegende Anteil der Geotope bereits 
beeinträchtigt war, auch wenn der Grad 
der Beeinträchtigung zumeist als gering 
eingestuft wurde (Abb. 3). Dies ist jedoch 
in Einzelfällen kritisch zu hinterfragen, da 
z. B. der Uracher Wasserfall als nicht be-
einträchtigt geführt wird, obgleich tatsäch-
lich eine erhebliche Beeinträchtigung vor-
liegt (vgl. auch Abb. 12).

Die aktuelle Gefährdung wurde insge-
samt als verhältnismäßig gering eingestuft 
(Abb. 4), was darauf zurückzuführen ist, 
dass von den 438 erfassten Geotopen über 
250 entweder als Naturdenkmal ausgewie-
sen sind oder durch ihre Lage innerhalb 
von Natur-, Landschafts- oder Grabungs-
schutzgebieten über das LNatSchG bzw. 
das LDSchG mitgeschützt sind. Gefährdun-
gen von Geotopen sind überwiegend anth-
ropogen bedingt (Abbau, Überbauung, 

Verfüllung, Zerstörung), seltener beruhen 
sie auf natürlichen Ereignissen (Berg-
rutsch, Verwitterung etc.). Letzteres ließe 
sich nur durch aufwendige Sicherungs- und 
Erhaltungsmaßnahmen begrenzen und 
wäre im Sinne eines natürlichen Entstehens 
und Vergehens von Naturphänomenen 

auch durchaus fragwürdig (vgl. hierzu Fi-
scher 2001).

Ein Konflikt kann bei ehemaligen Roh-
stoffabbaustätten auftreten, da bei diesen 
nach Bergrecht eine Verfüllung nach Been-
digung des Abbaus oft schon bei der Ge-
nehmigung festgeschrieben wird. Aufgrund 

3

4

5

Abb. 3: Beeinträchtigungsgrad der Geotope im Geopark Schwäbische Alb (aufgeschlüsselt nach den Land-
kreisen: Aalen, Balingen, Esslingen, Göppingen, Heidenheim, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen, Tuttlin-
gen, Alb-Donau-Kreis mit Stadtkreis Ulm) (eigene Darstellung; Datengrundlage Pietsch & Huth 2007).

Abb. 4: Gefährdungsgrad der Geotope im Geopark Schwäbische Alb (aufgeschlüsselt nach den Landkrei-
sen: Aalen, Balingen, Esslingen, Göppingen, Heidenheim, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen, Tuttlingen, 
Alb-Donau-Kreis mit Stadtkreis Ulm) (eigene Darstellung; Datengrundlage Pietsch & Huth 2007).

Abb. 5: Verhältnis schutzwürdiger und geschützter Geotope im Geopark Schwäbische Alb (aufgeschlüsselt 
nach den Landkreisen: Aalen, Balingen, Esslingen, Göppingen, Heidenheim, Reutlingen, Sigmaringen, Tü-
bingen, Tuttlingen, Alb-Donau-Kreis mit Stadtkreis Ulm) (eigene Darstellung; Datengrundlage Pietsch & 
Huth 2007).
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der teilweise hohen Naturschutzwertigkeit 
der Steinbrüche und Kiesgruben wird mitt-
lerweile im Einzelfall auf die vollständige 
Erfüllung der Rekultivierungsverpflichtun-
gen verzichtet (Landtag Baden-Württem-
berg 2013: 4). Dies ist jedoch zumeist dem 
Vorkommen geschützter Tier- und Pflan-
zenarten und nicht den Geopotenzialen 
geschuldet.

Der Anteil der schutzwürdigen, bislang 
aber nicht geschützten Geotope ist im Geo-
park Schwäbische Alb sehr heterogen und 
regional z. T. sehr hoch. Die höchsten An-
teile nicht geschützter, aber schutzwürdi-
ger Geotope sind in den Landkreisen Sig-
maringen (86 %), Zollernalb (Balingen) 
(77 %) und Tuttlingen (74 %) zu verzeich-
nen (Abb. 5) (Pietsch & Huth 2017: 46).

3.2 Geotopschutz im internationalen 
Kontext

Die 1948 gegründete International Union 
for the Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN), die sich selbst als World 
Conservation Union sieht, bezieht Natur-
schutz nahezu ausschließlich auf Biodiver-
sität. Geopotenziale spielen höchstens als 
„natural resources“ eine untergeordnete 
Rolle. Auch bei den Welterbestätten der 
UNESCO besteht ein signifikantes Missver-
hältnis zwischen Kultur- und Naturerbe. 
Beim ohnehin weniger berücksichtigten 
Naturerbe wiederum dominieren biotische 

Elemente deutlich (Gray 2013: 201f; 
s. auch bei Gray 2013 die sehr umfangrei-
chen Ausführungen zu Geotopschutz im 
internationalen Rahmen). Dennoch erlang-
te der Geotopschutz („geoconservation“) 
u. a. aufgrund der globalen Veränderungen 
im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte eine 
zunehmende Bedeutung. Hierbei wird zwi-
schen dem In-situ- und dem Ex-situ-Schutz 
unterschieden, wobei letzterer die Inte-
gration von Mineralien und Fossilien in 
Museums sammlungen beinhaltet (Bétard 
2017: 87) und verständlicherweise nur für 
sehr spezifische Geopotenziale anwendbar 
ist. Auch wenn sicher ein Ex-situ-Schutz 
einer Zerstörung vorzuziehen ist, so bleibt 
dies dennoch nur die zweitbeste Alternati-
ve nach einem In-situ-Schutz. 

Da analog zur Biodiversität für die Geo-
diversität keine Gewährleistung eines um-
fassenden Schutzes aller Geotope möglich 
ist, kann im Sinne einer Priorisierung be-
sonders schutzwürdiger Bereiche das Kon-
zept der Biodiversitäts-Hotspots auch auf 
die Geodiversität übertragen werden. Ex-
emplarisch hat dies Bétard (2016) für den 
Nordosten Brasiliens ausgearbeitet. 

Im Gegensatz zu Deutschland können 
in Frankreich Gebiete mit einem schutz-
würdigen Geopotenzial schon seit 1976 als 
„Réserve géologique“ (Geologieschutzge-
biet) ausgewiesen werden (Bétard 2017: 
87); 2015 wurde dies noch um die „geolo-
gisch bedeutsamen Gebiete“ (site d’intérêt 

géologique) ergänzt (République Française 
2015). Diese aktuelle Verordnung ent-
spricht der bereits zuvor bestehenden ge-
setzlichen Regelung zum Biotopschutz. 
Analog müssen integrierte Geotope min-
destens einem der folgenden Kriterien ent-
sprechen: internationale Bedeutung, wis-
senschaftliche, pädagogische oder histori-
sche Bedeutung oder Integration seltener 
Geopotenziale. Für entsprechend erfasste 
Geotope ist jegliche nachteilige Verände-
rung strikt verboten. Analog zu den Bioto-
pen können bei Zuwiderhandlung Strafen 
bis zu 15 000 € oder bis zu sechs Monate 
Gefängnis verhängt werden (Bétard 2017: 
125). Übertragen auf Deutschland würde 
das die Ergänzung eines dem § 30 BNatSchG 
„Gesetzlich geschützte Biotope“ vergleich-
baren Paragraphen für „Gesetzlich ge-
schützte Geotope“ bedeuten.

3.3 Geotopschutz als Stiefkind des 
Naturschutzes

Das „Nachhinken“ des Geotopschutzes ist 
insofern sehr erstaunlich, als die ältesten 
Naturschutzbestimmungen in Deutschland 
auf dem Schutz von Geopotenzialen beruh-
ten. Bereits 1668 unterzeichnete Herzog 
Rudolf August von Braunschweig einen 
Naturschutzerlass für die Baumannshöhle 
im Harz (Erikstad 2008), die somit als 
ältestes Naturdenkmal Deutschlands gilt. 
1836 intervenierte der preußische König 
zur Einstellung des Trachytabbaus im Rhei-
nischen Schiefergebirge und Ludwig der 
Erste verfügte in Bayern den Schutz der 
Weltenburger Enge im Donautal, da die 
„romantischen Felsen“ durch Rohstoffab-
bau bedroht waren (Glaser & Lagally 
2003: 44). Auch der Schutz des ältesten 
Nationalparks der Welt (Yellowstone) be-
ruht auf seiner durch die geologischen 
Potenziale bedingten Einzigartigkeit. Der 
Vorschlag zur Unterschutzstellung war das 
Ergebnis einer Erkundungsexkursion des 
Geologischen Dienstes (Harris et al. 1995: 
530). Weitere Beispiele für frühen interna-
tionalen Geotopschutz sind Larwood 
(2016) zu entnehmen.

Im Lauf der Zeit erfolgte dann jedoch 
eine zunehmende Orientierung des Natur-
schutzes auf Fauna und Flora. Dies wider-
spricht der deutlich breiteren Definition 
von Natur als Gesamtheit aller organischen 
und anorganischen Erscheinungen, d. h. 
Tiere, Pflanzen, Gesteine und Gewässer, 
die sich ohne Zutun des Menschen entwi-
ckelt haben (Duden 2017); s. hierzu auch 
Jedicke (2001) und Matthews (2014). Bis 
heute sind Schlüsselpositionen in Natur-
schutzbehörden deutlich unterproportional 
mit Geowissenschaftlern besetzt. Anderer-

Abb. 6: Abgesägter Tropf-
stein in der Gutenberger 
Höhle. 
 © Heidi Megerle 2005
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seits unterblieben von Seiten der Geowis-
senschaften lange Zeit eine systematische 
Erfassung schützenswerter Landschaftsbe-
standteile sowie die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit Schutzkriterien, wo-
durch die zunehmende biologische Aus-
richtung des Naturschutzapparates indirekt 
gefördert wurde (Steinmetz 2005: 9). Im 
Kontext der Landschaftsplanung wurde 
und wird eine Zusammenführung der ver-
schiedenen gesetzlichen Grundlagen in 
einem Umweltgesetzbuch diskutiert (Jedi-
cke et al. 2016: 522). Auch wenn dies von 
der Politik bislang nicht umgesetzt wurde, 
könnte hierdurch eine stärkere Verzahnung 
der biotischen und abiotischen Schutzgüter 
erfolgen und gleichzeitig die Wahrneh-
mung der abiotischen Schutzgüter ver-
stärkt werden.

4 Die Geoparkbewegung

Analog zu „Geotop“ findet sich auch der 
Begriff „Geopark“ weder im BNatSchG 
noch in den Landesnaturschutzgesetzen. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass Geo-
parks keine neue Schutzkategorie darstel-
len, sondern eine Prädikatisierung für Ge-
biete mit herausragenden Geopotenzialen. 

4.1 Die Geschichte der Geoparks

Die Geoparkbewegung ist verständlicher-
weise eng mit dem Schutz des geologischen 
Erbes verknüpft. Die zunehmenden nega-
tiven Auswirkungen des Fossiliensammelns 
im französischen Geologieschutzgebiet 
Haute Provence sowie im versteinerten 
Wald auf der griechischen Insel Lesbos 
führten zu einer durch das europäische 
Förderprogramm LEADER getragenen In-
itiative dieser beiden Gebiete zusammen 
mit dem spanischen Maestrazgo Cultural 
Park und dem Geopark Gerolstein/Vulkan-
eifel mit dem Ziel, das geologische Erbe  
zu schützen und eine nachhaltige Regio-
nalentwicklung ihrer Gebiete zu fördern 

(Zouros 2009: 105f). Im Juni 2000 wurde 
eine entsprechende Vereinbarung unter-
zeichnet und das Netzwerk der European 
Geoparks ins Leben gerufen. Das Label 
„European Geopark“ ist europaweit ge-
schützt; die Aufnahme neuer Mitglieder 
erfolgt auf Grundlage eines umfassenden 
Bewerbungsdossiers. Um die verabschie-
deten Qualitätsstandards zu sichern, wer-
den die European Geoparks in regelmäßi-
gem Turnus evaluiert. 

Ein European Geopark muss nicht nur 
über ein herausragendes geologisches Erbe 
verfügen, sondern auch über eine Strategie 
zur nachhaltigen Regionalentwicklung. 
Hierfür sind klar definierte Grenzen sowie 
eine ausreichende Flächengröße erforder-
lich. Die ökonomische Wertschöpfung er-
folgt über adäquate Geotourismusangebo-
te unter Einbezug der örtlichen Bevölke-
rung sowie der wissenschaftlichen Begleit-
forschung und innerhalb des Netzwerkes 
der European Geoparks mit regelmäßigem 
Austausch. Da das geologische Erbe die 
entscheidende Basis darstellt, ist Geotop-
schutz zwingend (European Geoparks 
2017).

Aufgrund des zunehmenden Interesses 
an Geothemen und der internationalen 
Bewegung rief der BLA-GEO (Bund-Län-
der-Ausschuss Bodenforschung) zwei Jah-
re später das Gütesiegel „Nationaler Geo-
park“ für Deutschland ins Leben. 2002 
wurde dieses Prädikat von der Alfred-
Wegener-Stiftung an die ersten vier deut-
schen Geoparks verliehen (GeoUnion Alf-
red-Wegener-Stiftung 2017). 

2001 unterzeichneten die European Geo-
parks ein Übereinkommen mit der UNESCO, 
das das Netzwerk unter deren Schirmherr-
schaft stellte (European Geoparks 2017). 
Ende 2015 wurde mit den UNESCO Global 
Geoparks eine weitere Kategorie von 
UNESCO-Stätten – neben Weltkulturerbe, 
Weltnaturerbe und Biosphärenreservaten 
– geschaffen (Deutsche UNESCO-Kommis-
sion 2017). Als Innovationsregionen sollen 

sie einen umfassenden Schutz mit einer 
ökonomischen Entwicklung in Einklang 
bringen (Bétard 2017: 151).

Aktuell bestehen 70 European Geoparks 
in 23 europäischen Ländern, 16 Nationale 
Geoparks in Deutschland und weitere sechs 
laufende Initiativen, außerdem 127 
UNESCO Global Geoparks in 35 Ländern, 
darunter sechs in Deutschland. Viele Geo-
parks führen mehrere dieser Labels. So ist 
der Geopark Schwäbische Alb sowohl Na-
tionaler als auch European und außerdem 
UNESCO Global Geopark. 

4.2 Geoparks, Geotourismus und 
Geotopschutz im Spannungsfeld 
von Schutz und Nutzung

Da Geotopschutz verständlicherweise ein 
integraler Bestandteil der Geoparkziele 
sein muss (vgl. Zouros 2009: 114), hat die 
Geoparkbewegung hier eine positive Ent-
wicklung angestoßen. 

In Baden-Württemberg wurden mittler-
weile über 5000 Geotope durch das Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau (LGRB 2017) erfasst, die die Basis für 
ein umfassendes Geotopkataster und geo-
touristische Karten bieten. Der Geopark 
Schwäbische Alb hat auf dieser Grundlage 
ein Geotopmanagementkonzept ausge-
arbeitet, das sowohl Unterschutzstellungs-
vorschläge als auch ein Pflegekonzept be-
inhaltet und den Umgang mit den Geoto-
pen sowie deren mögliche Einbindung in 
geotouristische Angebote regeln soll 
(Pietsch & Huth 2017).

Die dynamische Entwicklung der Geo-
parks korrelierte mit einer zunehmenden 
Nachfrage nach Geotourismusangeboten. 

Abb. 7: Durch Panzerglas geschütztes Fossil im 
Geopark Haute Provence. © Nathalie Cayla

Abb. 8: Ammonitenwand im Geopark Haute 
 Provence. 
  © Myette Guiomar/Réserve géologique de Haute  

        Provence 2017

7 7
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Ursprünglich wurde der Geotourismus als 
eine Form des Nischentourismus einge-
stuft, der nur einen kleinen, von Spezialis-
ten dominierten Teilnehmerkreis (Hose 
2008: 35) oder Fossilien- und Mineralien-
liebhaber ansprach, deren Sammelaktivi-
täten für die bereisten Gebiete teilweise 
aber negative Auswirkungen hatten. Inzwi-
schen hat er sich jedoch zu einer gefragten 
Form des Thementourismus entwickelt. 
Angebotssegmente des Geotourismus sind 
hierbei nicht nur die eigentlichen Geopo-
tenziale, sondern das breite Themenspek-
trum der Erd- und Landschaftsgeschichte 
einschließlich der Wechselwirkungen mit 
Vegetation, Fauna, Kulturlandschaft und 
anthropogenen Nutzungen wie etwa dem 
Rohstoffabbau. Geotourismus dient nicht 
nur als Instrument einer nachhaltigen Re-
gionalentwicklung, sondern muss auch den 
Geotopschutz sicherstellen und über geo-
wissenschaftliche Umweltbildung ein Be-
wusstsein für diesen vermitteln (Megerle 
2008: 25f). 2011 verabschiedeten die Euro-
pean Geoparks die Arouca-Deklaration, die 
die Eckpunkte der gewünschten nach-
haltigen Geotourimusaktivitäten festlegt, 
einschließlich der damit verbundenen 
Schutz- und Umweltbildungsmaßnahmen 
(European Geoparks 2017).

Generell entstehen durch die meisten 
Geotourismusaktivitäten keine oder nur 
geringe Beeinträchtigungen des geologi-
schen Potenzials eines Gebietes (Hose 
2006). Probleme treten bei hohen Besu-
cherdichten in störungsanfälligen Berei-
chen auf. Hierzu zählen Schauhöhlen, bei 
denen neben Vandalismus (Abb. 6) signi-
fikante Veränderungen der Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit negative Auswirkun-
gen auf Höhlenlebewesen haben können 
(Dowling & Newsome 2006: 16ff), oder 
Kalktuffgeotope (Abb. 12). Gezielte Besu-
cherlenkungsmaßnahmen und eine ad-
äquate Informationsvermittlung (s. hierzu 
auch Abschnitt 4.3) können sogar dazu 
führen, dass Geotourismus „durch gezieltes 
Eingreifen einen Vorteil für das betreffen-
de Gebiet darstellen kann“, wie Röber & 
Zellmer (2004: 56) dies für einen Auf-
schluss im Geopark Harz zeigen konnten. 
Eine exemplarische dreistufige Strategie 
setzt der französische Geopark Haute Pro-
vence um (Megerle 2008: 172f):

 fHochwertige Geopotenziale, deren 
Schutz nicht gewährleistet werden kann, 
werden weder in touristische Angebote 
integriert noch in irgendeiner Form publik 
gemacht.

 fKleinflächige Geotope, die in touristische 
Angebote integriert werden, aber eines 
zusätzlichen Schutzes bedürfen, werden 
z. B. durch Panzerglas gesichert (Abb. 7).

 fGroßflächigere Geotope, bei denen eine 
mechanische Sicherung nicht möglich ist 
und die aufgrund ihrer Lage auch nicht 
geheim gehalten werden können, werden 
offensiv bekannt gemacht. Dies funktio-
niert bei der großflächigen Ammoniten-
wand (Abb. 8), die direkt an einer Straße 
liegt, durch die „gegenseitige Überwa-
chung der zahlreichen Besucher“ (Pagès 
2004) offensichtlich sehr gut.

Der Geopark Haute Provence, der unter 
Negativauswirkungen des Fossiliensam-
melns litt und daraufhin die Gründung der 
European Geoparks als Gründungsmitglied 
unterstützte, zieht eine positive Bilanz: Die 
unkontrollierte Plünderung der Fossil-
lagerstätten konnte unterbunden werden, 
gravierende Beeinträchtigungen an Geoto-
pen, die touristisch vermarktet werden, 
sind nicht zu verzeichnen und die geodi-
daktische Vermittlung hat zur Sensibilisie-
rung sowohl der Besucher als auch der 
Einheimischen beigetragen (Guiomar 
2013).

In Pamukkale (Türkei) hat die touristi-
sche Nachfrage und die hieraus resultie-
rende Wertschöpfung (s. unten) zu umfas-
senden Schutzmaßnahmen beigetragen, 
da eine weitere Degradierung der Sinter-
terrassen (Abb. 9) den für die struktur-
schwache Region entscheidenden Besu-
cherstrom deutlich eingeschränkt hätte 
(Megerle & Beuter 2012: 81f). 

Geotourismus kann einen relevanten 
Beitrag zur regionalökonomischen Wert-
schöpfung leisten, insbesondere in eher 
ländlich-peripheren Gebieten. So tragen 
die Sinterterrassen im türkischen Pamuk-

kale mit über 2 Mio. Besuchern pro Jahr 
bei Eintrittspreisen von ca. 7 € pro Person 
zu einer signifikanten Wertschöpfung bei 
(Megerle & Beuter 2012: 81), genauso 
wie die 1,5 Mio. Besucher pro Jahr in den 
US-amerikanischen Mammoth Caves 
(Dowling & Newsome 2006: 18), die 5 $ 
für eine Höhlentour zahlen. Für den Geo-
park Terra Vita (Teutoburger Wald) konn-
ten Härtling & Meier (2010: 37) die Ent-
stehung von 300 Vollzeitjobäquivalenten 
und einen Nettogewinn von 10,7 Mio. € 
ermitteln. 20 % der befragten Personen auf 
dem Quellenerlebnispfad in Bad Herrenalb 
(Nordschwarzwald) waren speziell wegen 
dieses geotouristischen Angebots angereist 
(Megerle 2014: 106) und die zwölf Schau-
höhlen der Schwäbischen Alb verzeichne-
ten 320 000 Besucher pro Jahr (Geopark 
Schwäbische Alb 2017).

Die Schwäbische Alb registrierte 2016 
rund 75 Mio. Tagesreisen und 5,3 Mio. 
touristische Übernachtungen, was einer 
touristischen Wertschöpfung von 2,8 Mrd. € 
entsprach (DWIF 2017). Dies ist natürlich 
nicht nur den Geotopen geschuldet, aber 
diese bieten herausragende Potenziale und 
erhebliche Entwicklungschancen. 2017 
wurden die Eiszeithöhlen, eine interna-
tional bedeutsame Besonderheit inner- 
halb des Geoparks Schwäbische Alb, als 
UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet, 
was die Attraktivität des Gebiets für den 
Tourismus weiter erhöht (UNESCO 2017).

Dennoch kritisiert das baden-württem-
bergische Tourismuskonzept die bisherige 
„touristische Unternutzung der GeoParke 
und die nicht dem Potenzial entsprechende 

Abb. 9: Degradierte Sinterterrassen in Pamukkale. © Heidi Megerle 2008
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Positionierung im Markt“ (Burzinski et al. 
2009: 29). Der Geopark Schwäbische Alb 
verabschiedete daher einen Masterplan 
(Roth et al. 2015), der die wichtigsten 
Handlungsfelder auflistete, u. a. die Erar-
beitung des 2017 vorgelegten Geotopma-
nagementkonzeptes (Pietsch & Huth 
2017), welches das entscheidende Instru-
ment ist, um die Vereinbarkeit von Geotop-
schutz und Geotourismus zu gewährleisten. 
Hierbei wird festgelegt, dass Geotope, die 
gesetzlich geschützt sind (Naturdenkmal, 
Einbindung in ein Naturschutzgebiet, u. ä.), 
nur dann in touristische Angebotsmodule 
eingebunden werden sollen, wenn Nut-
zungskonflikte mit der Schutzausweisung 
ausgeschlossen werden können und eine 
dies sicherstellende Besucherlenkung mög-
lich ist; Geotope, die aufgrund ihres aktu-
ellen Zustandes nur mit hohem Kostenauf-
wand für eine touristische Nutzung er-
schlossen werden könnten, werden nicht 
berücksichtigt (Pietsch & Huth 2017: 52).

Abb. 10 zeigt exemplarisch für drei aus-
gewählte Geotope im Geopark das Analy-
seraster für eine mögliche Einbindung in 
geotouristische Angebotsmodule. Neben 

ten des aus Kalktuff aufgebauten Güterstei-
ner Wasserfalls sind hingegen einfacher zu 
vermitteln. Allerdings führen hier Sicher-
heits- und Tragfähigkeitsaspekte sowie der 
nur schwer umzusetzende Geotopschutz 
zu einer mittleren Bewertung des Gesamt-
potenzials. Die Elefantenhöhle ist trotz 
ihrer räumlichen Nähe zu herausragenden 
Geo-Highlights des Geoparks Schwäbische 
Alb nicht in geotouristische Angebote ein-
gebunden, da hier sowohl die Sicher-
heitsaspekte als auch die Garantie eines 
ausreichenden Geotopschutzes als zu kri-
tisch eingestuft wurden.

Nicht nachhaltige Tourismusformen 
können außerhalb betreuter Geoparks teil-
weise erhebliche Negativauswirkungen auf 
Geotope haben. Zu nennen sind hier Sand-
dünen, die durch Trampelpfade zum 
Strand oder Motorsportaktivitäten lokal 
z. T. stark beeinträchtigt werden, Felsköp-
fe und Talräume, die durch Kletter- oder 
Canyoning-Aktivitäten in Mitleidenschaft 
gezogen werden oder die Entfernung von 
Findlingen und ausstreichenden Felsfor-
mationen bei der Anlage von Skipisten (vgl. 
Gray 2013: 177ff).

4.3 Geodidaktik als Basis des 
 Geotopschutzes

Die skizzierten deutlichen Defizite im Geo-
topschutz sind sicher teilweise auch auf ein 
fehlendes Verständnis für die Schutzbe-
dürftigkeit von „leblosen“ Gesteinen und 
Landschaftsformen zurückzuführen, wo-
hingegen die Schutzbedürftigkeit von 
Pflanzen und Tieren einfacher zu vermit-
teln ist. So schätzten Besucher am Uracher 
Wasserfall ihren Einfluss auf biotische Ele-
mente (Säugetiere und Vegetation) deut-
lich höher ein als auf die abiotischen Ele-
mente Kalktuff, Böden und Wasser 
(Abb. 11) (Beuter 2010). Die Besucher 
schätzen die Schutzbedürftigkeit des Kalk-
tuffs als geringer ein und verlassen daher 
die Wege (Abb. 12). Hierdurch werden 
aber nicht nur die sensiblen Kalktuffforma-
tionen zerstört, mit der Folge einer erheb-
lichen Degradierung, sondern über Nähr-

Geotopschutz und Tragfähigkeit (= Anzahl 
möglicher Besucher) spielen Sicherheits- 
und Vermittlungsaspekte eine ebenso gro-
ße Rolle wie die Zugänglichkeit. Die Nähe 
zu anderen Geotopen ist ein wichtiger 
Faktor, um übergreifende Angebote (Füh-
rungen, selbstführende Pfade etc.) anbie-
ten zu können. Hierbei zeigte sich, dass die 
Doline „Rutschen“ in allen Bereichen ein 
gutes Potenzial bietet und für die touristi-
sche Erschließung unbedenklich ist; ledig-
lich die geodidaktische Vermittlung für die 
breite Öffentlichkeit stellt hier eine gewis-
se Herausforderung dar. Die Besonderhei-

Abb. 10: Analyseraster zur möglichen Einbindung von Geotopen in Geotourismusangebote.

Abb. 11: Einschätzung des Grades der Schutzwürdigkeit durch Besucher (nach Beuter 2010; überarbeitet).

Abb. 12: Uracher Wasser-
fall – Besucher mit Hund 
abseits der erlaubten 
Wege. 
 © Heidi Megerle 2010
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stoffeinträge auch eine deutlich sichtbare 
Eutrophierung (u. a. Nährstoffzeiger Brenn-
nessel) bewirkt. 

Der geowissenschaftlichen Umweltbil-
dung zur Förderung eines Verständnisses 
für die Schutzbedürftigkeit, aber auch der 
Vulnerabilität von Geotopen kommt eine 
besondere Bedeutung zu (Giusti 2010: 
125). Dies gilt umso mehr, als die Bedeu-
tung und Wertigkeit der Geotope nicht nur 
in der breiten Öffentlichkeit, sondern selbst 
bei anderen Fachdisziplinen z. T. wenig 
bekannt ist (Reynard & Panizza 2005: 
177). So sehen Wardenbach et al. (2009: 
497) sogar bei Biologen und Naturschüt-
zern nach wie vor Aufklärungsbedarf, um 
mehr Akzeptanz für den „Schutz von toten 
Felsen“ zu erreichen.

Analog zum Geotopschutz nahmen die 
Geopotenziale jedoch auch bei den Um-
weltbildungsangeboten lange eine nach-
rangige Position ein. Lediglich 3 % der 
Lehrpfade in der Bundesrepublik befassten 
sich mit geowissenschaftlichen Themen 
(Ebers et al. 1998: 14). Dies begann sich 
Ende der 1990er Jahre in Zusammenhang 
mit der Zertifizierung der ersten Geoparks 
zu verändern, da eine geobasierte Umwelt-
bildung für die breite Öffentlichkeit mit 
einem Fokus auf den regionalen Geopoten-
zialen als eine Zielsetzung der Geoparks 
verankert war (European Geoparks 
2017). Im Jahr der Geowissenschaften 
2002 wurde der „Tag des Geotops“ einge-
führt, der seither jährlich am dritten Sonn-
tag im September wiederholt wird und 
entscheidend dazu beiträgt, in der breiten 

Öffentlichkeit das Interesse an Geothemen 
zu erhöhen (Schöttle 2007: 7). Das in-
ternationale Jahr des Planeten Erde 2009 
verschaffte dem geologischen Erbe durch 
zahlreiche Aktivitäten erhöhte Aufmerk-
samkeit, sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch bei politischen Entscheidungsträgern 
(Cayla 2009: 35).

Geowissenschaftliche Sachverhalte wur-
den bis in die 1980er Jahre kaum außer-
halb von Fachkreisen thematisiert; eine 
Integration der breiten Öffentlichkeit durch 

allgemeinverständliche Informationen galt 
als „unwissenschaftlich“ (Frey 2002). Erst 
in den 2000er Jahren etablierte sich der 
Begriff „Geodidaktik“ und wurde zuneh-
mend als wichtig angesehen (Wölfl 
2006). Zielführend ist hierbei der Ansatz 
der Landschaftsinterpretation („heritage 
interpretation“), ein ursprünglich aus den 
USA kommender methodisch-didaktischer 
Ansatz zur Vermittlung landschaftlicher 
Besonderheiten an ein Freizeitpublikum 
(von Tilden 1957 für die US-amerikani-
schen Nationalparks entwickelt und seither 
umfangreich weitergeführt, u. a. von Ham 
1992, Veverka 1998, Knudson et al. 1999, 
Brochu & Merriman 2002). Hierbei sind 
v. a. die folgenden Aspekte zu berücksich-
tigen (Megerle 2008: 99ff):

 fWecken und Aufrechterhalten von Inte-
resse,

 fOrientierung an spezifischen Zielgrup-
pen,

 fBezug zur Lebenswelt der Besuchenden,
 fadäquate Sprache und Vermittlungstech-

niken,
 fkonkreter örtlicher Bezug mit Vermitt-

lung der lokalen Besonderheiten und Cha-
rakteristika,

 fThemenorientierung mit zentraler Bot-
schaft (Take-home-Message).

Mittlerweile werden die Methoden der 
Landschaftsinterpretation sowie geowis-
senschaftliche Inhalte zunehmend in die 
Ausbildungskurse der Landschaftsführer 
übernommen, wodurch die Landschafts-
führer im Geopark Schwäbische Alb mitt-
lerweile in der überwiegenden Mehrzahl 
der angebotenen Touren Geoinhalte ver-

Abb. 13: Kinder in einer Doline im Geopark „Massif de Bauges“ (F). © Fabien Hoblea 2013

Abb. 14: Nicht-zielgruppengerechte Vermittlung von Geopotenzialen.           © Heidi Megerle 2011
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mitteln (Megerle & Pietsch 2017a: 30). 
Auch über das europäische Netzwerk In-
terpret Europe werden entsprechende In-
halte transportiert. In der Schweiz und 
Frankreich wurden v. a. durch die Arbeiten 
von Reynard (2005), Cayla (2009) und 
Martin (2013) innovative Methoden der 
Inwertsetzung von Geopotenzialen publik 
gemacht. Dies hat dazu geführt, dass sich 
zunehmend gute Beispiele einer zielgrup-
pengerechten und regional verankerten 
Geodidaktik finden, wie z. B. der erste un-
terirdische interaktive Lehrpfad in einem 
Höhlensystem des französischen Geoparks 
„Massif des Bauges“ oder das kindgerechte 
Erleben einer Doline im selben Geopark 
(Abb. 13). 

Dennoch finden sich noch viel zu häufig 
„traditionelle“ Lehrpfadtafeln, z. T. mit viel 
zu umfangreichen Textmengen und einer 
für Laien unverständlichen Fachsprache, die 
weder dazu dienen, das Interesse für Geo-
phänomene zu wecken, noch für den Schutz 
derselben zu sensibilisieren (Abb. 14).

Eine entsprechende Öffentlichkeitsar-
beit ist auch erforderlich, um Geoparks und 
ihre Angebote bekannter zu machen. 88 % 
der im Geopark Vulkaneifel befragten Per-
sonen waren prinzipiell an Geothemen 
interessiert, v. a. an selbstführenden Lehr- 
und Erlebnispfaden sowie spezifischen 
Museen. Meist erfuhren sie jedoch erst 
durch die Befragung von den Angeboten 
(Clement 2008: 191). Vergleichbare Zah-
len ergaben sich im Kurort Bad Herrenalb, 
wo 75 % der in der Innenstadt befragten 
Besucher den nahe gelegenen Quellener-
lebnispfad nicht kannten, aber nach der 
Befragung Interesse zeigten, ihn zu besu-
chen (Megerle 2014: 107). Bei einer Be-
fragung am Uracher Wasserfall wussten 
90 % der Besucher, dass sie sich in einem 
Naturschutzgebiet befanden, und 45 % 
kannten das erst ein Jahr zuvor ausgewie-
sene Biosphärengebiet (Beuter 2010), 
wohingegen lediglich 25 % der Begriff 
„Geopark“ bekannt war (Erath & Henkel 
2005: 46); die Situation stellt sich auch 
heute nicht anders dar. 

Da folglich die geringere Nachfrage der 
Geoangebote eher auf unzureichende In-
formationen als auf Desinteresse zurück-
zuführen ist, ließe sich diese relativ einfach 
erhöhen. Die populärwissenschaftliche 
Broschüre „Abenteuer Geologie“ (Hauff 
et al. 1999), die den Beginn der Geopark-
bewegung auf der Alb markierte, liegt mitt-
lerweile in der neunten, grundlegend über-
arbeiteten Auflage vor, so dass ca. 100 000 
Exemplare im Umlauf sind. Eine weitere 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Geo-
parks erfolgt durch die aktuell 26 Geopark-
Infostellen, die 17 Geopoints und den seit 

2014 erscheinenden Newsletter. Dennoch 
verbleibt eine deutliche Diskrepanz gegen-
über dem landespolitisch stark geförderten 
Biosphärengebiet (Megerle & Pietsch 
2017a: 36).

Die zeitlich verzögerte Einbindung von 
Geopotenzialen in den Naturschutz sowie 
in touristische und Umweltbildungsange-
bote, der ein zumindest vermutetes gerin-
geres Interesse der Nachfragenden zugrun-
de liegt, korreliert teilweise mit den Lehr-
plänen an deutschen Schulen. Während 
biologische Aspekte im Rahmen des Hei-
mat- und Sachkundeunterrichts in der 
Grundschule sowie im Fach Biologie in den 
weiterführenden Schulen die gesamte 
Schullaufbahn hindurch behandelt wer-
den, gilt dies für die geologische und geo-
morphologische Themen, die dem Geogra-
phieunterricht zugeordnet sind, nur in sehr 
begrenztem Umfang. Ein eigenständiges 
Schulfach Geologie existiert in der Bundes-
republik nicht. Erschwerend kommt hinzu, 
dass das Schulfach Geografie bildungspo-
litisch nur geringe Aufmerksamkeit erfährt 
und in den letzten Jahren erhebliche Kür-
zungen bis zum Totalausfall in den meisten 
Klassenstufen hinnehmen musste. Auch 
erfolgten teilweise inhaltliche Fokussierun-
gen auf humangeografische Inhalte (Hem-
mer 2008: 104). 

5 Ausblick

Die Geoparkbewegung hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass der Geotopschutz zuneh-
mende Aufmerksamkeit erhält. Trotzdem 
bestehen nach wie vor erhebliche Defizite. 
Generell können Geotopmanagementkon-
zepte ein geeignetes Instrument sein, um 
sowohl aktuelle Problembereiche als auch 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Er-
gänzend sollte die Geodidaktik weiterent-
wickelt werden, um mehr Interesse und 
auch Verständnis für die Schutzwürdigkeit 
„lebloser“ Steine zu erzeugen.

Eine verstärkte Integration der abioti-
schen Schutzgüter in die Naturschutzge-
setze und ggf. mittelfristig die Zusammen-
führung der verschiedenen gesetzlichen 
Grundlagen in ein Umweltgesetzbuch 
könnten eine umfassendere Berücksichti-
gung der Geotope bei allen Planungspro-
zessen gewährleisten. Hierdurch ließe sich 
die deutliche Diskrepanz zwischen dem 
Schutz der biotischen und abiotischen 
Schutzgüter längerfristig reduzieren.
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K O N T A K T

Fazit für die Praxis

•  Der Schutz wertvoller Geotope als Natur-
denkmale sollte forciert werden. Gelingen 
kann dies durch Einbeziehung in groß-
flächigere Schutzkategorien des Natur-
schutzrechts, gleichberechtigt zur biolo-
gischen Vielfalt.

•  Anzustreben ist die eigenständige Inte-
gration schutzwürdiger Geotope in die 
Naturschutzgesetze, nach dem Vorbild 
der gesetzlich geschützten Biotope  
(§ 30 BNatSchG).

•  Nachhaltige Geotourismusangebote 
könnten helfen, das Interesse für Geo-
potenziale zu nutzen und zu fördern, aber 
auch eine regionalökonomische Wert-
schöpfung für Gebiete mit guten Geo-
potenzialen zu entwickeln.

•  Um das Verständnis für die Schutzwür-
digkeit und Schutzbedürftigkeit „lebloser 
Gesteine“ zu erhöhen, eignen sich geo-
didaktische Umweltbildungsmaßnahmen, 
sowohl für die breite Öffentlichkeit als 
auch für nicht-geowissenschaftliche 
Fachdisziplinen. Insbesondere für Laien 
ist dabei der methodisch-didaktische An-
satz der Landschaftsinterpretation sinn-
voll.
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